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1. Reform der Grundsteuer zum 1.1.2025 

 

Zum 1.1.2025 tritt die neue Grundsteuer in Kraft. Auf der Grundlage des reformierten Grundsteuer- 

und Bewertungsrechts sind für alle rund 36 Millionen wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes 

neue Bemessungsgrundlagen für Zwecke der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zu ermitteln. 

Damit verliert der Einheitswert aus den Jahren 1935 bzw. 1964 als Berechnungsgrundlage seine 

Gültigkeit.  

Die Mehrzahl der Bundesländer folgt bei der Reform dem Bundesmodell. Im Bereich der sog. 

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) 

setzen die meisten Länder das Bundesmodell um. Im Bereich der sog. Grundsteuer B 

(Grundvermögen / Grundstücke) weichen die Länder Saarland und Sachsen lediglich bei der Höhe der 

Steuermesszahlen vom Bundesmodell ab. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen 

und Niedersachsen wenden ein eigenes Grundsteuermodell an. 

Für Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentlichen nur folgende wenige Angaben erforderlich: Lage 

des Grundstücks, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Gebäudeart, Wohnfläche und Baujahr des 

Gebäudes. Diese Angaben übermitteln Grundstückseigentümer in einer Feststellungserklärung ihrem 

Finanzamt (FA). Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das FA den 

Grundsteuerwert und stellt einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet es anhand einer 

gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen 

Grundsteuermessbescheid aus.  

 

Anhand der übermittelten Daten ermittelt dann abschließend die Stadt beziehungsweise Gemeinde die 

zu zahlende Grundsteuer. Dazu multipliziert sie den Grundsteuermessbetrag mit dem Hebesatz, der 

von der Stadt beziehungsweise Gemeinde festgelegt wird. Daraus ergibt sich die zu zahlende 

Grundsteuer, die als Grundsteuerbescheid i. d. R. an den Eigentümer gesendet wird. 
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Bitte beachten Sie! Entscheidend für alle Angaben, die Grundstückseigentümer dem Finanzamt 

übermitteln, ist dabei der Stand zum Stichtag 1.1.2022. Grundstückseigentümer mussten allerdings 

nicht bereits zum 1.1.2022 aktiv werden. Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungserklärung 

wird voraussichtlich Ende März 2022 durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die elektronisch 

abzugebenden Feststellungserklärungen können ab 1.7.2022 eingereicht werden. Die 

Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022.  

 

 

 

 

2. Rückzahlung von Corona-Soforthilfen 
 

Die Corona-Soforthilfe wurde unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie aufgelegt, damit 

Unternehmen Liquiditätsengpässe decken können. Sie wurde zu einem Zeitpunkt beantragt und 

bewilligt, zu dem die Einnahmen nur geschätzt werden konnten. Eine eventuelle Überkompensation 

ist daher zurückzuzahlen. Das macht es erforderlich, dass die Steuerpflichtigen die Berechnung 

anhand der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben vornehmen.  

 

Bilanzsteuerrechtliche Behandlung der Rückzahlungsverpflichtung: Es wird nicht beanstandet, 

wenn die Rückzahlungsverpflichtung in der Bilanz des in 2020 endenden Wirtschaftsjahres bzw. zum 

31.12.2020 passiviert wird. 

 

Zeitpunkt der Berücksichtigung zurückzuzahlender Corona-Soforthilfen bei Gewinnermittlung 

durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Für den Ansatz von Betriebseinnahmen und 

Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung gilt das 

Zufluss-/Abflussprinzip. Dieser Grundsatz gilt auch für Zahlungen/Rückzahlungen von Corona-

Soforthilfen. 

 

So ist ein Vorziehen der Rückzahlung in das Kalenderjahr 2020 nicht möglich, wenn die Rückzahlung 

in 2021 oder in 2022 geleistet wurde oder wird. Sie ist nur in dem Kalenderjahr als Betriebsausgabe 

abzugsfähig, in dem sie geleistet worden ist. 

 

 

3. Abschreibung eines Firmenwagens bei Betriebsaufgabe 
 

Investitionsabzugsbeträge (IAB) dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen gebildet werden. Er-

füllt der Unternehmer diese im Nachhinein doch nicht, ist der IAB wieder rückgängig zu machen.  

 

Das Gesetz schreibt vor, dass das Wirtschaftsgut neben dem Jahr der Anschaffung/Herstellung auch 

im ganzen darauffolgenden Wirtschaftsjahr (fast) ausschließlich betrieblich genutzt werden muss. 

Sollte es sich bei dem Folgejahr jedoch durch die Betriebsaufgabe um ein Rumpfwirtschaftsjahr han-

deln, kann die Voraussetzung anscheinend nicht erfüllt werden. Zu dieser Problematik hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 28.7.2021 eine Entscheidung getroffen. 

 

Der Fall landete vor dem BFH, weil eine Unternehmerin einen Pkw für ihr Einzelunternehmen kaufte, 

einen IAB sowie die Sonderabschreibung geltend machte, im darauffolgenden Jahr den Betrieb jedoch 

aufgab. Das Finanzamt änderte daraufhin die entsprechenden Einkommensteuerbescheide der be-

troffenen Jahre. Es erkannte den IAB und die Sonderabschreibung steuerlich nicht an, weil das Wirt-

schaftsgut nicht über das gesamte Folgejahr mindestens fast ausschließlich betrieblich genutzt wurde 

und damit die gesetzlichen Voraussetzungen nach seiner Auffassung nicht erfülle. 

 

Der BFH entschied anschließend jedoch zum Vorteil der Steuerpflichtigen. Durch die 

Betriebsaufgabe wird das Ende des Wirtschaftsjahres nur vorgezogen, sodass die Unternehmerin das 

Wirtschaftsgut quasi das gesamte Wirtschaftsjahr über genutzt hat. Allerdings muss trotzdem eine 
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tatsächlich überwiegende betriebliche Nutzung vorliegen. Die Sonderabschreibung und der IAB sind 

dann auch im Fall einer Betriebsaufgabe nicht rückgängig zu machen. 

 

 

4. Zeitpunkt für Beginn und Beendigung eines Hochschulstudiums  

 

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres besteht für jedes Kind ein Anspruch auf Kindergeld. Sofern 

das Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, besteht der Anspruch grundsätzlich weiterhin, 

wenn es seine Erstausbildung absolviert oder es sich zwischen zwei Ausbildungsabschnitten befindet, 

diese Übergangszeit aber nicht länger als 4 Monate dauert.  

 

Im Fall eines Hochschulstudiums ist dabei der Zeitpunkt von Anfang und Ende des Studiums 

maßgebend. Wie diese definiert werden, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 7.7.2021 

entschieden. Im Urteilsfall studierte die Tochter im Master an einer Universität und bewarb sich 

währenddessen für einen folgenden anderen Studiengang. Als die Familienkasse einige Zeit später 

erfuhr, dass die Tochter den ersten Studiengang bereits beendet und auch schon längst die 

Abschlussnoten erhalten hatte, sollte die Mutter das zu viel gezahlte Kindergeld zurückzahlen. Damit 

war sie nicht einverstanden. Der BFH sah dies jedoch anders und entschied zu Ungunsten der Mutter. 

 

Danach beginnt eine Berufsausbildung nicht schon mit der Bewerbung für das Studium, sondern erst 

mit dem tatsächlichen Beginn der Ausbildungsmaßnahmen. Ein Studium gilt dann als beendet, wenn 

den Studierenden sämtliche Prüfungsergebnisse schriftlich bekannt gegeben worden sind bzw. sie in 

der Lage waren, eine solche Bestätigung anzufordern, z. B. über ein Online-Portal der Hochschule. 

Maßgebend ist dabei das frühere Ereignis. Auch wird die Übergangszeit von 4 Monaten nicht durch 

die Bemühungen um eine Ausbildung verlängert, sondern richtet sich nach tatsächlicher Beendigung 

der alten und tatsächlichem Beginn der neuen. 

 

 

5. Leistungsaustausch bei Ausfallhonorar 

 

Um von einem steuerbaren Umsatz im umsatzsteuerlichen Sinne ausgehen zu können, muss zwingend 

ein Leistungsaustausch vorliegen. Das ist der Fall, wenn ein direkter Zusammenhang zwischen 

Leistung und entsprechendem Entgelt vorliegt, wie bei einem Vertrag in dem Entgelt und Leistungs- 

bzw. Lieferumfang klar geregelt sind. Wie es sich dabei mit einem Ausfallhonorar verhält, musste 

dagegen der Bundesfinanzhof (BFH) entscheiden. 

Ein selbstständiger Architekt schloss mit seinem Auftraggeber einen Vertrag über mehrere Posten. 

Einige davon waren bereits ausgeführt, als der Auftraggeber den Vertrag kündigte. Der Architekt 

erhielt ein Honorar für die ausgeführten Leistungen und dazu ein Ausfallhonorar. Das reguläre 

Honorar erklärte er als steuerpflichtigen, das Ausfallhonorar dagegen als nicht steuerbaren Umsatz. 

Aufgrund einer Außenprüfung widersprach das Finanzamt dieser Behandlung. Bei dem 

Ausfallhonorar handele es sich um eine Gegenleistung für den Verzicht auf die Erfüllung des 

Vertrags, die deshalb einem Leistungsaustausch entspricht und damit als steuerpflichtig zu beurteilen 

ist. 

Der BFH hat das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Sache zur weiteren Bearbeitung 

wieder zurückgewiesen. Darüber, ob eine Zahlung als Entgelt für eine Leistung angesehen werden 

kann, muss durch eine individuelle Entscheidung über die richtige Zuordnung getroffen werden. 

Maßgebend dabei ist auch, was die beteiligten Parteien tatsächlich vereinbaren wollten, sofern es aus 

dem Vertrag nicht eindeutig erkennbar ist, wie in dem vorliegenden Fall.  

 

 

6. Überhöhte Verzinsung eines Gesellschaftsdarlehens als vGA 
 

Sog. verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) zeichnen sich dadurch aus, dass die Gesellschaft einem 

Gesellschafter einen geldwerten Vorteil zukommen lässt. Dieser Vorteil besteht in Abweichungen 

vom üblichen Marktwert, die durch das Gesellschaftsverhältnis begründet sind. Inwieweit eine hohe 
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Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens als vGA gilt, hatte der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil v. 

18.5.2021 zu entscheiden. 

 

Im entschiedenen Fall nahm eine inländische GmbH bei ihrer Alleingesellschafterin ein unbesichertes 

Gesellschafterdarlehen im Jahr 2012 auf, das mit 8 % p. a. verzinst wurde. Die Alleingesellschafterin 

nahm bei ihren Gesellschaftern zu identischen Konditionen (8 % und unbesichert) in gleicher Höhe 

ein Darlehen auf. Daneben erhielt sie ein Bankdarlehen, welches mit ca. 5 % verzinst wurde, aber 

vollumfänglich besichert war. Das Finanzamt beurteilte die Differenz in Höhe von 3 % als vGA. 

 

Der BFH urteilte, dass der angestellte Fremdvergleich zur Feststellung einer vGA nicht ausreicht. 

Dadurch, dass das Gesellschafterdarlehen nachrangig und unbesichert ist, kann es nicht mit einem 

vorrangigen, besicherten Darlehen verglichen werden. Ein fremder Dritter würde diese ebenso 

unterschiedlich behandeln. Er würde nicht nur die aktuelle Vermögenssituation seines Schuldners 

bedenken, sondern auch dessen zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. In dieser Hinsicht liegt es 

nahe, dass er durch die fehlenden Sicherheiten und die Nachrangigkeit des Darlehens einen höheren 

Zinssatz für seine Überlassung fordern könnte, als ein abgesicherter Darlehensgeber. 

 

 

7. TERMINSACHE: Künstlersozialabgabe bis 31.3.2022 anmelden 
 

Nimmt ein Unternehmen künstlerische Leistungen in Anspruch, sind diese i. d. R. der sog. Künstler-

sozialabgabe zu unterwerfen. Um der Belastung der abgabepflichtigen Unternehmen auch in der 

schwierigen wirtschaftlichen Lage gerade für die Kultur- und Kreativbranche durch die Corona-

Pandemie Rechnung zu tragen, bleibt der Abgabesatz auch 2022 bei 4,2 % stabil. 

 

Abgabepflichtige Unternehmen müssen selbst die Künstlersozialkasse (KSK) informieren und die 

hierfür gezahlten Entgelte eines Jahres – spätestens bis zum 31.3. des Folgejahres – anhand einer 

Jahresmeldung übermitteln. Darauf erfolgt die Abrechnung der KSK des Vorjahres. 

 

Bitte beachten Sie! Unternehmer, die ihren Meldepflichten nicht rechtzeitig nachkommen, werden 

von der KSK eingeschätzt, die nur durch die Abgabe der konkreten Entgeltmeldungen berichtigt wer-

den kann. Die Verletzung der Melde- und Aufzeichnungspflichten ist eine Ordnungswidrigkeit, die 

mit einem Bußgeld geahndet werden kann. 

 

 

8. TERMINSACHE: Antrag auf Grundsteuererlass bis 31.3.2022 stellen 
 

Vermieter können bis zum 31.3.2022 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der 

zuständigen Gemeinde für 2021 stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im 

Vorjahr zu verzeichnen hatten. Voraussetzung ist eine wesentliche Ertragsminderung, die der 

Steuerpflichtige nicht zu vertreten hat. Ursachen können z. B. Brand- oder Hochwasserschäden, 

Zahlungsunfähigkeit des Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum sein. Insbesondere durch die 

Corona-bedingten Zahlungsausfälle können sich Einnahmeausfälle ergeben, die einen Grundsteuer-

erlass rechtfertigen können. 

 

Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten hat, z. B., 

weil er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige Renovierungsarbeiten 

nicht (rechtzeitig) durchgeführt wurden. 

 

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahresrohmiete. Bei ei-

nem Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den derzeitigen Best-

immungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag vollständig, wird die Grundsteuer in 

Höhe von 50 % erlassen. 
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9. Bundesregierung plant 10 Entlastungspunkte für Bürgerinnen und Bürger 

 

Der Koalitionsausschuss hat sich am 23.2.2022 vor dem Hintergrund der stark steigenden Preise für 

Energie auf 10 Entlastungsschritte für die Bürger verständigt, die nun auf den Weg gebracht werden. 

Dazu gehören auch steuerliche Änderungen. 

So sollen der Arbeitnehmerpauschbetrag rückwirkend zum 1.1.2022 um 200 € auf 1.200 € und der 

Grundfreibetrag von derzeit 9.984 € um 363 € auf 10.347 € angehoben werden. Die zum 1.1.2024 

anstehende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) sowie der Mobilitäts-

prämie sollen ebenfalls rückwirkend ab dem 1.1.2022 von 0,35 € auf 0,38 € vorgezogen werden. 

In einem vierten Corona-Steuerhilfegesetz sind weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Steuer-

pflichtigen vorgesehen (siehe hierzu Beitrag Nr. 3: Viertes Corona-Steuerhilfegesetz auf den Weg 

gebracht). 

 

In dem Paket soll die EEG-Umlage zum 1.7.2022 wegfallen, Bezieher von Arbeitslosengeld II und der 

Grundsicherung mit einem einmaligen Coronazuschuss von 100 € unterstützt werden und von Armut 

betroffene Kinder ab dem1.7.2022 einen Sofortzuschlag in Höhe von 20 €/Monat bis zur Einführung 

der Kindergrundsicherung erhalten. 

Des Weiteren soll der Mindestlohn auf 12 €/Stunde angehoben und zur Unterstützung für 

Beschäftigte und Unternehmen das Kurzarbeitergeld verlängert werden (siehe Beitrag Nr. 4.). Ferner 

sollen Wohngeldempfänger einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 270 € und Wohngeld-Haushalte 

mit 2 Personen 350 € sowie pro weiterem Familienmitglied 70 €, Azubis und Studierende im BaföG-

Bezug 230 € pro Person erhalten. 

Über die genaue Ausgestaltung der einzelnen Regelungen werden wir Sie nach Verabschiedung der 

jeweiligen Gesetze informieren.  

 

10. Verlängerung der Corona- Hilfen bis 30.6.2022 

 

In der Ministerpräsidentenkonferenz vom 16.2.2022 begrüßten die Länder den Beschluss der Bundes-

regierung zur Verlängerung der Bezugsdauer und Sonderregelungen des Kurzarbeitergeldes. 

So wird den seit Beginn der Corona-Pandemie von Arbeitsausfall betroffenen Betrieben auch nach 

dem 31.3.2022 weiter die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld bis zum 30.6.2022 ermöglicht. 
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Danach gelten folgende Regelungen bis zum 30.6.2022 weiter: 

 Die Voraussetzungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bleiben herabgesetzt. 

 Auf den Aufbau von Minusstunden wird verzichtet. 

 Einkommen aus während der Kurzarbeit aufgenommenen Minijobs wird nicht auf das Kurzarbei-

tergeld angerechnet. 

 Ab dem 4. beziehungsweise 7. Bezugsmonat gelten erhöhte Leistungssätze. 

 

Die Sozialversicherungsbeiträge werden den Arbeitgebern nach dem 31.3.2022 weiter zur Hälfte 

erstattet, wenn die Kurzarbeit mit Qualifizierung verbunden wird. Leiharbeitnehmer sollen künf-

tig kein Kurzarbeitergeld mehr erhalten. 

 

Auch die Überbrückungshilfe IV als zentrales Corona-Hilfsinstrument wird bis zum 30.6.2022 

verlängert, um Unternehmen in bewährter Weise zu unterstützen. Die ergänzenden Programme Neu-

start- und Härtefallhilfen werden parallel zur Überbrückungshilfe IV verlängert. Unternehmen erhal-

ten über die Überbrückungshilfe IV weiterhin eine anteilige Erstattung von Fixkosten. Zusätzlich zur 

Fixkostenerstattung erhalten Unternehmen, die im Rahmen der Corona-Pandemie besonders schwer 

betroffen sind, einen Eigenkapitalzuschuss. 

 

Die Neustarthilfe für Soloselbstständige wird ebenfalls verlängert. Mit der „Neustarthilfe 2022 

II. Quartal“ können sie bis zum 30.6.2022 weiterhin pro Monat bis zu 1.500 € an direkten Zuschüssen 

erhalten; insgesamt für den verlängerten Förderzeitraum April bis Juni 2022 also bis zu 4.500 €. Die 

Neustarthilfe wird als Vorschuss ausgezahlt und muss – je nach Umsatzentwicklung – im Förderzeit-

raum anteilig zurückgezahlt werden. Sie wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Auch die 

Hilfen des Sonderfonds Kulturveranstaltungen werden vom Bund verlängert. 

 

Wegen der kriminellen Missbräuche der Wirtschaftshilfen werden Bund und Länder alle notwendigen 

Maßnahmen ergreifen, diese zu verhindern. Die Länder werden auch aufgrund der hierzu jetzt schon 

vorliegenden Daten über den Förderzeitraum hinaus ausreichende organisatorische und personelle 

Ressourcen zur Aufklärung und Verfolgung mutmaßlicher Straftaten bereitstellen.  

 

 

11. Viertes Corona-Steuerhilfegesetz auf den Weg gebracht 
 

Mit dem sog. „Vierten Corona-Steuerhilfegesetz“ will die Bundesregierung Unternehmen bei der 

Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen weiterhin unterstützen. Dafür sind folgende steuerliche 

Maßnahmen vorgesehen: 

 Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in bestimmten Einrich-

tungen – insbesondere Krankenhäusern – tätige Arbeitnehmer gewährte Sonderleistungen zur An-

erkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise werden bis zu einem Betrag von 

3.000 € steuerfrei gestellt. 

 Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um 3 Monate bis 

Ende Juni 2022 verlängert. 

 Die bestehende Regelung zur steuerlichen Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum 

31.12.2022 verlängert. 

 Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschafts-

güter des Anlagevermögens wird – für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder herge-

stellt werden – um ein Jahr verlängert. 

 Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 wird der 

Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. € bzw. auf 20 Mio. € bei Zusammenveranlagung 

angehoben. Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf 2 Jahre ausgeweitet 

und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre. 

 Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge, die in 2022 auslaufen, werden um 

ein weiteres Jahr verlängert. Das betrifft auch die Investitionsfrist für Reinvestitionen nach § 6 b 

EStG. 
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 Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um weitere 3 Monate 

verlängert. Hieran anknüpfend werden auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, 

jedoch in geringerem Umfang. 

 

Das Gesetz muss noch förmlich beschlossen werden. Über die einzelnen Regelungen werden wir Sie 

nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Detail informieren. 

 

 

 

 

 

12. Minijobgrenze und Mindestlohn sollen ab dem 1.10.2022 steigen 
 

Die Höchstgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (Geringfügigkeitsgrenze) beträgt seit 

dem Jahr 2013 unverändert 450 € monatlich, während die durchschnittlichen Löhne und Gehälter 

seither deutlich gestiegen sind. Für Minijobber bedeutet dies, dass sie bei einer Lohnerhöhung, auch 

aufgrund eines ansteigenden Mindestlohns, ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um ihre Beschäfti-

gung weiterhin in Form eines sog. Minijobs ausüben zu können. Spätestens ab dem Betrag von 450 € 

bringen Lohnerhöhungen nicht mehr den gewünschten Effekt. 

 

Der Mindestlohn wird mit dem Mindestlohnerhöhungsgesetz zum 1.10.2022 einmalig auf einen 

Bruttostundenlohn von 12 € erhöht. Über künftige Anpassungen der Höhe des Mindestlohns ent-

scheidet weiterhin die Mindestlohnkommission. 

 

Künftig soll sich die Geringfügigkeitsgrenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindest-

lohnbedingungen orientieren. Der Gesetzentwurf sieht dafür mit Anhebung des gesetzlichen Min-

destlohns auch die Anhebung der Minijobgrenze auf 520 € monatlich vor, die auch dynamisch 

ausgestaltet werden soll. Zugleich sollen Maßnahmen getroffen werden, die die Aufnahme einer 

sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung fördern und verhindern helfen, dass Minijobs als Ersatz 

für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht werden. Dazu wird die Möglichkeit eines zulässigen 

unvorhersehbaren Überschreitens der Entgeltgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

gesetzlich geregelt. 

 

Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangsbereich - sog. Midijobgrenze – wird 

ebenfalls ab dem 1.10.2022 von monatlich 1.300 € auf 1.600 € angehoben. Dazu wird der Arbeit-

geberbeitrag oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze zunächst auf die für einen Minijob zu leistenden 

Pauschalbeiträge in Höhe von 28 % angeglichen und gleitend auf den regulären Sozialversicherungs-

beitrag abgeschmolzen. Aus Sicht betroffener Arbeitgeber hat dies einen transparenten und linear 

verlaufenden Tarif zur Folge. Aus Sicht der Beschäftigten folgt einem höheren Bruttolohn dann zu-

mindest vor Steuern auch ein höherer Nettolohn, sodass sich Mehrarbeit für die Beschäftigten lohnt 

und nicht durch einen überproportionalen Anstieg ihrer Beitragsbelastung entwertet wird.  

 

 

13. Gesetzliche Senkung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 
 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 8.7.2021 die Vollverzinsung dahin-

gehend beanstandet, dass der Gesetzgeber den dabei angewendeten, festen Zinssatz von 0,5 % je vol-

lem Zinsmonat jedenfalls seit 2014 hätte anpassen müssen. Die Unvereinbarkeitserklärung hat für 

Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 zur Folge, dass Gerichte und Verwaltungsbehörden diese Normen 

insoweit nicht mehr anwenden dürfen. Der Gesetzgeber muss bis Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle 

eine rückwirkende verfassungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstat-

tungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 treffen. 

In dem Zweiten Gesetz zur Änderung der AO und des Einführungsgesetzes zur AO, dessen 

Entwurf am 13.2.2022 veröffentlicht wurde, soll der Zinssatz für Verzinsungszeiträume rück-

wirkend ab dem 1.1.2019 auf 0,15 % pro Monat, das heißt 1,8 % pro Jahr, gesenkt und an die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst werden. Die Angemessenheit dieses Zinssatzes soll 
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unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes alle 3 Jahre – erstmals zum 1.1.2026 – 

mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume angepasst werden.  

 

 

14. Finanzgericht Münster hat Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge 

 

Da nicht jeder Steuerschuldner pünktlich bis zum Fälligkeitstag zahlt, wurden Säumniszuschläge ein-

geführt. Wird also die Zahlung nicht bis zum Fälligkeitstag überwiesen, entstehen Säumniszuschläge. 

Diese betragen pro angefangenem Monat 1 % des auf den nächsten durch 50 € teilbaren abgerundeten 

Steuerbetrags. Dem Finanzgericht Münster (FG) liegen jedoch Zweifel an der bisherigen Berechnung 

vor. 

 

Im entschiedenen Fall erhielt eine Steuerpflichtige einen Bescheid über die Grunderwerbsteuer, zahlte 

den fälligen Betrag jedoch verspätet, sodass Säumniszuschläge entstanden. Sie argumentierte, dass die 

Höhe der Säumniszuschläge nicht verfassungsgemäß ist und verwies dabei auf ein Urteil des Bundes-

finanzhofs (BFH), in dem im zugehörigen Fall die Säumniszuschläge zumindest teilweise aufgehoben 

wurden. Dies lag daran, dass in den Zuschlägen ein unrechtmäßiger Zinsanteil enthalten war, welcher 

letztendlich zu hoch war. 

 

Das FG entschied in diesem Fall nun, dass auch bei diesem Sachverhalt die Höhe der festgesetzten 

Säumniszuschläge anzuzweifeln sind. Würde die Entscheidung rechtskräftig oder durch den Bundes-

finanzhof bestätigt werden, hätte das Urteil eine große Tragweite. Ursprünglich geschaffen um als 

Druckmittel gegenüber dem Steuerschuldner zu fungieren, wird nun geprüft, ob diese Funktion immer 

noch vorrangig gilt, oder ob die Norm verfassungsgemäß geändert werden muss. 

 

Bitte beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Beschwerde beim BFH eingelegt wur-

de. Über den weiteren Verlauf des Verfahrens wird nun entschieden. 

 

Säumniszuschläge werden nicht durch Bescheid festgesetzt, sondern kraft Gesetzes verwirkt. Hält 

man die Zuschläge für unzutreffend, ist beim Finanzamt ein sog. Abrechnungsbescheid zu beantragen, 

in dem verbindlich entschieden wird, ob und ggf. in welcher Höhe ein Anspruch aus dem Steuer-

schuldverhältnis besteht. Das Finanzamt muss sich im Abrechnungsbescheid mit den Gründen ausei-

nandersetzen, aus denen sich die Verwirklichung des strittigen Anspruchs ergibt. Gegen diesen Ab-

rechnungsbescheid ist dann mit Hinweis auf das laufende Verfahren Einspruch einzulegen. 

 

 

15. Homeoffice-Pflicht endet zum 30.3.2022 
 

Der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder vereinbarten in der Ministerpräsidentenkon-

ferenz am 16.2.2022 Öffnungsschritte in einem Drei-Stufen-Plan von grundsätzlicher Bedeutung. 

 

Dazu gehört im dritten und letzten Schritt ab dem 20.3.2022 der Entfall aller tiefgreifenderen Schutz-

maßnahmen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt. Danach entfallen auch die ver-

pflichtenden Homeoffice-Regelungen. Arbeitgeber können aber weiterhin im Einvernehmen mit den 

Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen 

und diese im Interesse des betrieblichen Infektionsschutzes liegt (z. B. bei Tätigkeit in Großraumbü-

ros). 
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16. Steuerfreie (Corona-)Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 31.3.2022 verlängert 

 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung von 

Kapitalertragsteuer wurde die Frist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen bis zum 

31.3.2022 verlängert.  

Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis 

zu einem Betrag von 1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleis-

tungen zu gewähren. Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohn-

konto aufgezeichnet werden. 

Bitte beachten Sie! Die Fristverlängerung erweitert nur den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt 

werden kann. Sie führt nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden könnten. 

1.500 € ist die Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, nicht für das Kalenderjahr. Wurden also in 

2020 oder 2021 z. B. 500 € ausbezahlt, können bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € geleistet werden. 

Die Auszahlung kann auch pro Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet z. B. ein Beschäftigter im Hauptbe-

ruf und als Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, könnte er die Sonderzahlung von jedem Arbeitgeber er-

halten.   

 

 

17. Sonderregelungen im verschärften Infektionsschutzgesetz 
 

Der Bundesrat stimmte am 10.12.2021 umfangreichen Änderungen am Infektionsschutzgesetz zu. Das 

Gesetz beinhaltet nunmehr eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken, 
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Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs- und Pflegediensten, Geburtshäusern und weiteren 

Einrichtungen. Ab 15.3.2022 müssen die dort Beschäftigten eine Corona-Impf- bzw. einen  

Genesenennachweis oder ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können.  

Neue Arbeitsverhältnisse in den genannten Einrichtungen sind ab 16.3.2022 nur bei Vorlage eines 

entsprechenden Nachweises möglich. Für finanziell besonders belastete Krankenhäuser soll es kurz-

fristig einen Ausgleich geben, um pandemiebedingte finanzielle Folgen und Liquiditätsengpässe abzu-

federn. 

Darüber hinaus werden die Corona-bedingten Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld bis zum 

31.3.2022 verlängert. Dies betrifft unter anderem den anrechnungsfreien Hinzuverdienst aus einer 

geringfügigen Beschäftigung und den Anspruch auf erhöhtes Kurzarbeitergeld: Beschäftigte, die län-

ger als 3 Monate in Kurzarbeit sind, erhalten weiterhin einen Aufschlag. Ab dem vierten Bezugsmo-

nat beträgt das Kurzarbeitergeld 70 % der Differenz zum bisherigen Nettolohn, ab dem siebten Monat 

80 %. Wenn ein Kind im Haushalt lebt, erhöht sich der Leistungssatz auf 77 % bzw. 87 %. Die erhöh-

ten Bezüge gelten auch für Personen, die seit April 2021 erstmals in Kurzarbeit gehen mussten.  

 

Die bereits Ende Juni 2021 ausgelaufenen pandemiebedingten Sonderregelungen für virtuelle Be-

triebsversammlungen und Gremiensitzungen als Telefon- und Videokonferenzen werden befristet 

bis zum 19.3.2022 wieder eingeführt – mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit. 

 

Eine Verlängerung erfahren auch die Sonderregelungen für Werkstätten. Die Übergangsregelung 

zu den Mehrbedarfen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Werkstätten wird bis zum 

31.3.2022 verlängert.  

 

 

18. Hilfen für Adventsmärkte durch die Überbrückungshilfe IV 
 

Die neue Überbrückungshilfe IV soll insbesondere Schaustellern, Marktleuten und privaten Veran-

staltern von abgesagten Advents- und Weihnachtsmärkten als Hilfe dienen, die von den Corona-

Schutzmaßnahmen besonders betroffen sind. Außerdem sollen die sog. „Härtefallhilfen“, der „Son-

derfonds des Bundes für Messen und Ausstellungen“, der „Sonderfonds des Bundes für Kulturveran-

staltungen“, das Programm „Corona-Hilfen Profisport“ sowie das „KfW-Sonderprogramm“ weiterge-

führt werden. 

 

Durch den verbesserten Eigenkapitalzuschuss der Überbrückungshilfe IV kann ein Zuschlag von bis 

zu 30 % auf die Fixkostenerstattung nach dem Fixkostenkatalog beantragt werden. Für die Betroffe-

nen beträgt der Eigenkapitalzuschuss 50 %. Dazu müssen sie einen Umsatzeinbruch von mindestens 

50 % im Dezember 2021 nachweisen. 

 

 

19. Neue Regeln beim Sachbezug seit dem 1.1.2022 
 

Unter einem sog. „Sachbezug“ versteht man Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis, welche nicht in 

Geld bestehen. Diese geldwerten Vorteile können sich in einer Natural-, Sach- oder zusätzlichen Leis-

tung darstellen. Sachbezug oder Sachlohn ist bis zu einer Grenze von 50 € (bis 31.12.2021 bis 

44 €) im Monat steuer- und sozialversicherungsfrei. Dadurch ergeben sich finanzielle Vorteile 

gegenüber der Auszahlung von (steuer- und sozialversicherungspflichtigem) Barlohn. 

 

Durch die neue Definition „zu den Einnahmen in Geld gehören“ wurde nunmehr gesetzlich festge-

schrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 

(Geldersatzmittel) und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sachbe-

züge, sondern Geldleistungen sind. 

 

Bestimmte zweckgebundene Gutscheine (einschließlich entsprechender Gutscheinkarten, digitaler 

Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten 

(einschließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) werden hingegen als Sachbezug 
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gesetzlich definiert. Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Be-

zug von Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen und 

zudem ab dem 1.1.2022 die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Wei-

tere Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

 

 

20. Leistungsbeschreibung in Rechnungen 
 

Die Anforderungen an ausgestellte Rechnungen führen in der Praxis häufig zu unterschiedlichen Auf-

fassungen zwischen Finanzverwaltung und Unternehmer. Regelmäßig ändern und präzisieren aber 

auch Gerichte die notwendigen Anforderungen. Dies ist durch den Bundesfinanzhof (BFH) bezüglich 

einer ausreichenden Leistungsbeschreibung vorgenommen worden. Im Hinblick auf jenes Urteil wur-

de nun ein BMF-Schreiben veröffentlicht, welches die vorgenommene Änderung beschreibt. 

 

Gegenstand des Urteils war damals die sog. „handelsübliche Bezeichnung“. Diese soll den Anspruch 

auf den Vorsteuerabzug grundsätzlich nicht weiter verschärfen. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob es 

sich um Waren aus dem niedrigen, mittleren oder oberen Preissegment handelt, denn in diesen Berei-

chen kann sich die Handelsüblichkeit deutlich unterscheiden. Diese Unterscheidung ist für jeden Ein-

zelfall gesondert zu treffen. 

 

Die Bezeichnung der Leistung muss den Abgleich zwischen Bestellung und gelieferter Ware ermögli-

chen und zwar eindeutig und ohne Möglichkeit einer fälschlicherweise mehrfachen Abrechnung. 

Wenn eine Bezeichnung von Gegenständen den gesetzlichen Vorgaben von Kaufleuten entspricht und 

diese Bezeichnung in den Geschäftskreisen allgemein verwendet wird, ist sie handelsüblich. In Ein-

zelfällen muss eventuell nachgewiesen werden, ob eine handelsübliche Bezeichnung vorliegt. 

 

 

21. Verlängerung der Innovationsprämie für E-Autos bis Ende 2022  
 

Um die E-Mobilität weiterhin zu fördern, wurde die aktuelle Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge 

zunächst um ein Jahr verlängert. Käufer von rein elektrisch betriebenen Elektrofahrzeugen erhalten im 

Jahr 2022 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiterhin bis zu 9.000 € 

Förderung. Plug-In-Hybride werden mit maximal 6.750 € gefördert.  

 

Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf 

die ein Neufahrzeug zugelassen wird und die sich verpflichten, das Fahrzeug sechs Monate zu halten. 

Zuwendungsempfänger ist der Antragsteller. 

 

Der Bundesanteil der Prämie für rein elektrisch betriebene Pkw mit einem beim BAFA unter 40.000 € 

gelisteten Preis beträgt weiterhin 6.000 € (zusätzlicher Herstelleranteil 3.000 €). Für sog. Plug-In-

Hybride beträgt der Bundesanteil 4.500 € (zusätzlicher Herstelleranteil 2.250 €).   

 

Reine E-Autos mit einem bei der BAFA gelisteten Preis über 40.000 € werden mit 5.000 € (zusätzli-

cher Herstelleranteil 2.500 €) bzw. für Plug-In-Hybride mit 3.750 € (zusätzlicher Herstelleranteil 

1.875 €) bezuschusst. Die Fördergrenze liegt bei mehr als 65.000 €. 

 

2023 soll die Förderung deutlich stärker auf Klimaschutz ausgerichtet und über den elektrischen 

Fahranteil und eine elektrische Mindestreichweite definiert werden. 

Hinweis:  Eine Auflistung der geförderten Fahrzeuge finden Sie unter www.bafa.de.  

 

 

22. Erhebung der Umsatzsteuer für eine Fastfood-Filiale 
 

Steht einer Fastfood-Filiale ein gemeinschaftlich genutzter Verzehrbereich zur Verfügung, in dem die 

Kunden die dort verkauften Speisen und Getränke zu sich nehmen können, ist für die Filiale der all-
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gemeine Umsatzsteuersatz zu Grunde zu legen. Zu dieser Entscheidung kam das Finanzgericht Düs-

seldorf (FG) in einem Urteil vom 4.9.2019. 

Im entschiedenen Fall verkaufte eine Steuerpflichtige in einem Einkaufszentrum vorgefertigte Speisen 

in Einwegverpackungen über den Tresen. Allen Mietern des Zentrums und dessen Kunden stand ein 

gemeinsam genutzter Sitz- und Verzehrbereich zur Verfügung. Das FG vertrat daher die Auffassung, 

dass der Gemeinschaftsbereich, für den die Mieter die Kosten gemeinschaftlich trugen, den Kunden 

der Fastfood-Filiale den Verzehr von Speisen an Ort und Stelle ermöglichen. Somit sind die Umsätze 

der Filiale dem Regelsteuersatz zu unterwerfen. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des 

FG mit Urteil vom 26.8.2021 verwies die Sache aber zur weiteren Klärung an das FG zurück.  

Das FG habe dabei nicht hinreichend auf die maßgebliche Sichtweise des Durchschnittsverbrauchers 

abgestellt. Für die Annahme einer sonstigen Leistung – die dem regulären Umsatzsteuersatz unterliegt 

– genügt die Ausgabe von Speisen auf einem Tablett, wenn es typischerweise dazu dient, dem Kunden 

zu ermöglichen, die von ihm erworbenen Speisen zu einem Verzehrort in der Nähe (hier dem Food-

Court) zu bringen und diese dort an einem Tisch mit Sitzmöglichkeit zu verzehren. 

 

 

 

23. Gewinne aus Kryptowährungsgeschäften sind steuerpflichtig 
 

Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowährungen sind steuerpflichtig. Zu diesem Schluss kommt 

das Finanzgericht Baden-Württemberg in einem Urteil vom 11.6.2021. 

In seiner Einkommensteuererklärung wies ein Steuerpflichtiger Gewinne aus dem Handel mit Kryp-

towährungen aus. Der Handel wurde durch seinen Sohn treuhänderisch ausgeführt. Der Steuerpflich-

tige kaufte sich in das Portfolio seines Sohnes ein, die Beteiligungsquoten waren dabei klar geregelt. 

Das zuständige Finanzamt (FA) berücksichtigte die Gewinne als Einkünfte aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften, wogegen der Steuerpflichtige Einspruch einlegte, da aus seiner Sicht kein „anderes 

Wirtschaftsgut“ und somit auch kein Veräußerungsgeschäft vorliegt.  

Nach Auffassung des FG sind solche Gewinne sehr wohl sonstige Einkünfte aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften, da Kryptowährungen zu den immateriellen Wirtschaftsgütern zählen. Der steuer-

rechtliche Begriff des Wirtschaftsguts umfasst „sämtliche vermögenswerten Vorteile, deren Erlan-

gung sich der Steuerpflichtige etwas kosten lässt“, „die einer selbstständigen Bewertung zugänglich 

sind“ und der „Erwerber des gesamten Betriebs in dem Vorteil einen greifbaren Wert sehen würde“.  

Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen. 

 

24. Erbschaftsteuer bei Hinzuerben von Doppelhaushälften 
 

Soweit der Ehegatte oder die Nachkommen nicht sowieso schon in dem Haushalt des Erblassers ge-

lebt haben, können sie dessen selbstgenutztes Haus steuerfrei erben, wenn sie es nach dem Tod unmit-

telbar selbst bewohnen oder Vorbereitungen treffen, dieses möglichst zeitnah beziehen zu können. 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 6.5.2021 entschiedenen Fall erbte ein Steuerpflichtiger von 

seinem Vater ein Doppelhaus. In der einen Hälfte wohnte der Erblasser, in der anderen Hälfte der 

erbende Sohn mit seiner Familie. Nach dem Erbfall nahm der Sohn umfangreiche Bauarbeiten an dem 

Haus vor, sodass es anschließend als einheitliche Wohnung von ihm und seiner Familie genutzt wur-

de. Das Finanzamt versagte die Erbschaftssteuerbefreiung, da sich der Einzug zeitlich zu stark verzö-

gert habe. 

Nach Auffassung des BFH ist entscheidend, dass das hinzuerworbene Objekt unverzüglich durch den 

Erben selbst bewohnt wird. Sollte dies nicht möglich sein, so muss erkennbar sein, dass von Anfang 

an die Absicht bestand, es selbst nutzen zu wollen, selbst wenn sich der Einzug durch Baumaßnahmen 

oder Ähnlichem verzögert. Grundsätzlich ist eine Verzögerung von 6 Monaten aber noch angemessen. 

 

 

 

 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 


